
Merkblatt über die Versicherungspflicht in der Rentenversicherung bei einer ge-
ringfügig entlohnten Beschäftigung und die möglichen Folgen einer Befreiung 
von der Rentenversicherungspflicht

Allgemeines
Als sogenannte 538,00 EURO-Kraft, also als Arbeitnehmer 
mit einem Verdienst bis zu € 538,00 im Monat, sind Sie ab 
01.01.2013 zur Abführung von Beiträgen zur Rentenversi-
cherung verpflichtet. Ihr Arbeitgeber führt weiterhin einen 
Pauschalbetrag in Höhe von 15 % (5 % bei haushaltsnahen 
Minijobs) des Arbeitsentgeltes an den Rentenversiche-
rungsträger ab, Sie sind jedoch verpflichtet, um weitere 
3,9 % auf den vollen Rentenversicherungssatz i. H. von 
18,9 % aufzustocken.
Dies hat zur Folge, dass Sie zum einen höhere Anwart-
schaften auf Altersrente erwerben, zum anderen hätten Sie 
damit Anspruch auf Rehabilitationsleistungen, Anspruch auf 
Übergangsgeld bei Rehabilitationsmaßnahmen, Anspruch 
auf Entgeltumwandlung für eine betriebliche Altersversor-
gung, Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitsrente 
sowie vorgezogene Altersrente.
Die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für die Berech-
nung der Rentenversicherungsbeiträge erhöht sich auf € 
175,00. Das bedeutet, dass bei einem Arbeitsentgelt von 
weniger als € 175 der Rentenversicherungsbeitrag von ei-
nem fiktiven Verdienst in Höhe von € 175 berechnet wird.

Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungs-
pflicht
Der Gesetzgeber hat Ihnen jedoch die Möglichkeit einge-
räumt, sich von der Versicherungspflicht in der Renten-
versicherung befreien zu lassen. Wenn Sie von diesem 
Recht Gebrauch machen, dann bedeutet dies, dass Ihr 
Arbeitgeber weiterhin einen Pauschalbetrag von 15 % (5 
% bei haushaltsnahen Minijobs) Ihres Arbeitslohnes an den 
Versicherungsträger abführt, Sie selbst aber keine Renten-
versicherungsbeiträge abführen müssen. 
Dementsprechend erwerben Sie nur eine Anwartschaft an 
der monatlichen Regelaltersrente in geringem Umfang und 
keinen Anspruch auf Rehabilitationsleistungen, Berufs- und 
Erwerbsunfähigkeitsrente oder vorgezogene Altersrente.

Antrag auf Befreiung der Rentenversicherungspflicht
Bei mehreren Beschäftigungen kann die Befreiung von 
der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung nur 
einheitlich für alle zeitgleich ausgeübten Beschäftigungen 
abgegeben werden. Über den Befreiungsantrag hat der 
Arbeitnehmer alle weiteren – auch zukünftige – Arbeitgeber 
zu Informieren, bei denen er eine geringfügig entlohnte Be-
schäftigung ausübt. Die Befreiung von der Versicherungs-
pflicht ist für die Dauer der Beschäftigungen bindend; sie 
kann nicht widerrufen werden.
Die Befreiung wirkt grundsätzlich ab Beginn des Kalen-
dermonats des Eingangs beim Arbeitgeber, frühestens ab 
Beschäftigungsbeginn. Voraussetzung ist, dass der Arbeit-
geber der Minijob-Zentrale die Befreiung bis zur nächsten 
Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen 
nach Eingang des Befreiungsantrages meldet. Andernfalls 
beginnt die Befreiung erst nach Ablauf des Kalendermonats, 
der dem Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei der 
Minijob-Zentrale folgt.

Hinweis:
Bevor sich ein Arbeitnehmer für die Befreiung von der Ren-
tenversicherungspflicht entscheidet, wird eine individuelle 
Beratung bezüglich der rentenrechtlichen Auswirkungen der 
Befreiung bei eine Auskunfts- und Beratungsstelle der Deut-
schen Rentenversicherung empfohlen. Das Servicetelefon,
der Deutschen Rentenversicherung ist kostenlos unter der 
08010 10004800 zu erreichen. Bitte nach Möglichkeit beim 
Anruf die Versicherungsnummer der Rentenversicherung 
bereithalten. 
Wenn Sie sich für die Befreiung der Versicherungspflicht 
in der Rentenversicherung entscheiden, müssen Sie dies 
Ihrem Arbeitgeber durch schriftliche Erklärung anzeigen 
(siehe beigefügten Antrag auf Befreiung)

BEFREIUNG RENTENVERSICHERUNG



Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bei einer geringfügig 
entlohnten Beschäftigung nach § 6 Absatz 1b Sozialgesetzbuch Sechstes Buch 
(SGB VI)

Hiermit beantrage ich die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung im Rahmen meiner gering-
fügig entlohnten Beschäftigung und verzichte damit auf den Erwerb von Pflichtbeitragszeiten. Ich habe die Hinweise auf 
dem „Merkblatt über die möglichen Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht“ zur Kenntnis genommen.

Mir ist bekannt, dass der Befreiungsantrag für alle von mir zeitgleich ausgeübten geringfügig entlohnten Beschäftigungen 
gilt und für die Dauer der Beschäftigungen bindend ist; eine Rücknahme ist nicht möglich. Ich verpflichte mich, alle weiteren 
Arbeitgeber, bei denen ich eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausübe, über diesen Befreiungsantrag zu informieren.

Hinweis für den Arbeitgeber:
Der Befreiungsantrag ist nach § 8 Absatz 4a Beitragsverfahrensverordnung (BVV) zu den
Entgeltunterlagen zu nehmen und nicht an die Minijob-Zentrale zu senden.

Arbeitnehmer:

Arbeitgeber

Name

Vorname

Rentenversicherungsnummer

Name

Betriebsnummer

Befreinungsantrag ist  
bei mir eingegangen am

Die Befreiung wirkt ab dem

T T M M J J J J

T T M M J J J J

Ort/Datum Unterschrift Arbeitnehmer

Ort/Datum Unterschrift Arbeitgeber
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